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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.07.1939

Norm

ABGB §1323 B

Rechtssatz

RG 6.7.1939, VIII 89/39

1) Der Schadenersatzp6ichtige hat grundsätzlich Naturalersatz zu leisten; er hat nicht so viel aufzuwenden, als die

Wertminderung der beschädigten Sache beträgt, sondern soviel, daß der Beschädigte sich in derselben Vermögenslage

wie früher befindet.

2) Mehrkosten, die durch unzweckmäßige Aufwendungen entstehen, hat der Beschädigte nur dann zu tragen, wenn er

diesen unzweckmäßigen Aufwand verschuldet hat.
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